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Liebe Leserin
Lieber Leser

Fast acht Jahre lang haben die Beratungen für

einen Presseförderungs-Artikel in der Bundesverfassung

gedauert - mit einer Vorgeschichte überdies,

die bis in die sechziger Jahre zurückreicht.

Herausgekommen ist dabei eine Vorlage, die alles andere

als ein staatlicher Eingriff in die Unabhängigkeit

der privatwirtschaftlich organisierten Presse ist. Mit

einer Ergänzung der Bundesverfassung hätten einzig

die Förderungskompetenzen des Bundes für eine

vielfältige und unabhängige Presse, die Verhinderung

missbräuchlicher Monopole, die Wahrung des

Redaktionsgeheimnisses und die berufliche Aus-

und Weiterbildung im Pressebereich geregelt werden

sollen. Gekostet hätte dies den Bund keinen

Rappen. Hätte: Im Nationalrat ist nun der

Presseförderungs-Artikel von einer bürgerlichen Mehrheit

mit Unterstützung der Grünen und der Nationalen

Aktion sang- und klanglos beerdigt worden. Der

Rat beschloss mit 98 gegen 65 Stimmen Nichteintreten.

Zu retten war an diesem schwarzen Tag für die

Presse im Nationalrat offensichtlich nichts mehr.

Das Plädoyer von Bundesrätin Elisabeth Kopp für

Eintreten ging im Geschwätz eines Teils der

Parlamentarier, die ihre Meinung längst gemacht hatten,

beinahe unter. Dabei hatte die Vorsteherin des

Justiz- und Polizeidepartementes durchaus

Bedenkenswertes mitzuteilen. Sie machte unter anderem

darauf aufmerksam, dass eine Ablehnung des Artikels

die bundesrätliche Absicht eines Drei-Säulen-

Prinzips im Medienbereich gefährden würde, nachdem

die Verfassungsgrundlagen für die Förderung

des Films und für den Leistungsauftrag an Radio

und Fernsehen bereits gelegt worden seien. Und

ihre Zusicherung, die Vorlage bezwecke allein die

Gewährleistung der Meinungsvielfalt in der Presse,

was durch die Anwendung des Subsidiaritätsprin-

zips im Presserecht und die bewusste Beschränkung

auf indirekte Förderungsmassnahmen bekräftigt

werde, stiess auf taube Ohren. Mehr Freiheit

und weniger Staat lautete die Devise der bürgerlichen

Parlamentarier. Ihnen scheinen Meinungsvielfalt

und Pressefreiheit mit den notabene auf keinerlei

rechtlichen Grundlagen basierenden 250 Millionen

Franken, welche die PTT jährlich zur Verbilli-

gung der Posttaxen im Zeitungsversand ausschüttet,

ausreichend garantiert zu sein. Wozu denn

noch eine auch nur minimalste Regelung auf

Verfassungsebene?

Der Verzicht auf einen Presseförderungsartikel

trifft die grossen Zeitungen, die ohnehin den grös-

sten Teil der Inserate auf sich konzentrieren, nicht.

Im Gegenteil: Weiteren Konzentrationsbestrebungen
und Monopolbildungen steht nichts mehr im Wege.
Den in letzter Zeit vermehrt feststellbaren

Bestrebungen, die Redaktionen zu willfährigen Bestellern

eines wohlwollenden redaktionellen Umfeldes für
den Inseratenteil zu degradieren, sind Tür und Tor

weiterhin geöffnet. Das kommt jenen Verlegern

gelegen, die in der Herausgabe einer Zeitung nicht

mehr einen gesellschafts- und kulturpolitischen

Auftrag, sondern ein gewinnbringendes Geschäft

sehen. Den kleinen Zeitungen und insbesondere der

Meinungspresse, die im demokratischen Staatswesen

eine bedeutungsvolle Funktion zukommt, stehen

dagegen noch schwerere Zeiten bevor, als sie

es jetzt schon sind. Die Folgen sind absehbar: Das

Zeitungssterben nimmt seinen Fortgang, und der

Weg zum Meinungseintopf statt zur Meinungsvielfalt

ist bereitet. Der Sozialdemokrat Sepp Stappung
hatte schon recht, als er den Beschluss des

Nationalrates im Namen seiner Fraktion als den Anfang

vom Ende der Pressefreiheit bezeichnete. Gebodigt

wurde im Nationalrat indessen nicht nur der

Presseförderungs-Artikel, sondern auch die Bemühungen

des Bundesrates um eine gesamtheitliche

Medienordnung in freiheitlichem Geiste.
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